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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des E-Government-Gesetzes und zur 
Einführung des Gesetzes für die Nutzung von Daten des öffentlichen Sektors 
hier: Entwurf einer Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme 
des Bundesrates vom 26. März 2021 (BR-Drs. 141/21 - Beschluss) 
 
Anlagen: - 4 - 
 
Anliegenden Entwurf einer Gegenäußerung nebst Beschlussvorschlag, Sprechzettel 

für den Regierungssprecher und Beschluss des Bundesrates übersenden wir mit der 

Bitte, die Zustimmung der Bundesregierung in der Kabinettssitzung am  

14. April 2021 ohne Aussprache herbeizuführen. 
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 Der gemeinsame Entwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und 
des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat dient der Weiterentwicklung 

der Open-Data-Politik.  

Der Entwurf ändert in Artikel 1 die Open-Data-Regelung des Bundes in § 12a des 

E-Government-Gesetzes (EGovG). Zudem setzt er in Artikel 2 die neugefasste euro-

päische Richtlinie (EU) 2019/1024 (Open Data und PSI-RL) in deutsches Recht um. 

Inhaltlich regelt Artikel 1 die im Koalitionsvertrag der 19. Wahlperiode in Zeilen 

2068 ff. avisierte Ausweitung der Bereitstellung offener Daten durch die Bundesver-

waltung. Dies erfolgt einerseits durch die Ausweitung des persönlichen Anwen-
dungsbereichs auf alle Behörden der Bundesverwaltung mit Ausnahme von Selbst-

verwaltungskörperschaften und Beliehenen, sowie andererseits durch die Auswei-

tung des sachlichen Anwendungsbereichs. Insbesondere sind Forschungsdaten 

nunmehr dem Grunde nach von § 12a EGovG erfasst. Als weiterer Schritt zur Ver-

besserung bereitgestellter Daten sind außerdem alle Behörden der unmittelbaren 

Bundesverwaltung mit mehr als 50 Beschäftigten mit Ausnahme der in § 3 Nummer 8 

des Informationsfreiheitsgesetzes genannten Stellen sowie Hauptzollämtern oder 

vergleichbaren örtlichen Behörden zur Benennung von Open-Data-Koordinatoren 
und Koordinatorinnen verpflichtet, die als zentraler Ansprechpartner bei Fragen des 

Bereitstellungsprozesses zur Seite stehen können. 

Artikel 2 umfasst in Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1024 (Open-Data- und PSI-

Richtlinie) eine Ablösung des bisher geltenden Informationsweiterverwendungsge-

setzes (IWG) durch das neue Datennutzungsgesetz (DNG) und dient damit der uni-

onsweiten Harmonisierung von Nutzungsbedingungen für Daten des öffentlichen 

Sektors. Inhaltlich gelten die Regelungen zur Vermeidung von Wettbewerbsverzer-

rungen erstmals auch für öffentliche Unternehmen in den Bereichen Wasser, Verkehr 
und Energie. Neue Regelungen der Richtlinie in dem DNG sind neben der Echtzeit-

bereitstellung maschinenlesbarer dynamischer Daten auch die kostenlose Bereitstel-

lung maschinenlesbarer hochwertiger Datensätze. Die Konkretisierung der betroffe-

nen Datensätze erfolgt dabei durch einen Durchführungsrechtakt der Europäischen 

Union. Bereitstellungsansprüche normiert das DNG ausdrücklich nicht.  

 

Der Bundesrat begrüßt den Entwurf grundsätzlich. Die Änderungsanträge betreffen 

Artikel 2 des Gesetzentwurfs insbesondere hinsichtlich der Angaben zum Erfüllungs-
aufwand, verfassungsrechtlicher Fragender Frage des Verstoßes gegen das Durch-

griffsverbot, der Möglichkeit der Kompensation für Kosten der Länder, der Ausgestal-
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 tung des nationalen Metadatenportals GovData, der Betroffenheit von Registern  und 
der Ausweitung der Übergangsvorschrift. Die Anträge werden abgelehnt. Die Bun-

desregierung hat sich mit dem Inhalt der Forderungen bereits im Rahmen der Erar-

beitung des Gesetzentwurfs befasst und ihre Erwägungen erneut verdeutlicht. 

 

4 Abdrucke dieses Schreibens mit Anlagen sind beigefügt. 
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